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Aufgrund der sehr begrenzten Plätze bitten wir, das Livestream- 
Angebot zu nutzen. Für aktuelle Informationen zum Sitzungs-
geschehen sowie den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte 
www.leipzig.de

Öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung;   
Feststellung der Beschlussfähigkeit;   
Feststellung der Tagesordnung;   
- Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit für die Ratsversammlung 

am 13.12.2023;  
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung;   
Niederschrift;   
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 20.09.2023;   
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 18.10.2023;   
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 18.10.2023;   
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 15.11.2023;   
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 16.11.2023 (Fortsetzung vom 

15.11.2023);   
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters;   
Mandatsveränderungen;   
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern; Der Tagesord-
nungspunkt wird gegen 17:00 Uhr aufgerufen.  
- Warum wird der Stadtratsbeschluss zur Petition VII-P-07959 auch 

nach 6 Monaten nicht umgesetzt?; Oliver Dorausch  
- Zustand der Parthe im Bereich Leipzig Nord-Ost; Denis Döhler  
- Kampagne gegen sexuelle Belästigung (Catcalling); Oskar Teufert  
-	 Gehölzpflanzungen	Johannapark	als	Kompensation	für	die	Fällun-

gen und Rodungen Wilhelm-Leuschner-Platz?; Sabrina Rötsch  
- Renovierung der Heinrich Pestalozzi Oberschule Böhlitz Ehrenberg; 

Mike Pfützner  
- Bedarfsampel Zschochersche Straße; Gero Marhenke  
- Stadtratsbeschluss zur Petition VII-P-08920-DS-02 abändern; Mat-

thias Malok  
- Parken in der Gaschwitzer Straße , aber wie ?; Matthias Stecker  
-	 Nutzung	Grünfläche	zw.	Naumburger	und	Gießerstraße;	Daniel	

Obst  
Petitionen  (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen);   
- Petition zur Erstellung eines Umweltgerechtigkeits-Atlas nach 

Berliner	Vorbild;	Petitionsausschuss/	Petent:	Jan-Erik	Hansen		
- Umweltschutz geht nur sozial – für einen Leipziger Umweltgerech-

tigkeitsatlas; Fraktion Die Linke  
-	 Tanzfläche	in	einem	zentralen	Park;	Petitionsausschuss	/	Petent:	

Dr. Frank Zeitschel   
- Aufstellen von Bänken und Papierkorb; Petitionsausschuss / Pe-

tentin: Regina Rosemann  
- Petition zur Anpassung des Bebauungsplans Nr. 428 und des 

Flächennutzungsplans der Stadt Leipzig an den Klimanotstand; 
Petitionsausschuss	/	Petent:	Jonas	Nagel		

- Barrierefreiheit in der Umgebung der „Diakonie am Thonberg“; 
Petitionsausschuss / Petenten: Inka Grosch; Claude Hahn  

- Petition zur Änderung des B-Plans Nr. 102 Crottendorfer Plan; Pe-
titionsausschuss / Petent/-innen: BUND Regionalgruppe Leipzig; 
AK Natur- und Artenschutz  

-	 Access	for	one	-	Access	for	all;	Petitionsausschuss	/	Petent:	Jan-Erik	
Hansen  

- Fußgängerüberweg Richard-Wagner-Straße; Petitionsausschuss / 
Petentin:	Julia	Barden			

- Petition nach § 12 SächsGemOrdnung zu einem Imagekampagne 
WIR SIND LEIPZIG der Stadt Leipzig zur nächsten Kommunalwahl 
im Mai 2024; Petitionsausschuss / Petent: Dieter Krause  

- Petition nach § 12 SächsGemOrdnung zur Beauftragung einer 
externen Unternehmensberatung oder Rechtsanwaltskanzlei zur 
Aufklärung der dubiosen Immobiliengeschäfte beim Verkauf der 
Bahnkonversionsflächen	Bayerischer	Bahnhof,	Eutritzscher	Freilade-

bahnhof und Westseite des Hauptbahnhofes; Petitionsausschuss / 
Petent: Dieter Krause  

- Frankfurter Platz am Platz des alten Frankfurter Tores benennen!; 
Petitionsausschuss / Petent: Kai-Uwe Arnold  

- Petition „sinnvolle Straßenumbenennungen“; Petitionsausschuss 
/ Petent: Roland Hahn  

Besetzung von Gremien;   
- Information zur Besetzung der beschließenden und beratenden Aus-

schüsse und des Ältestenrates durch die Fraktionen (29. Änderung);  
- Kinder- und Familienbeirat (8. Änderung);  
- Behindertenbeirat (9. Änderung);  
- Migrantenbeirat (11. Änderung);  
- Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahlen 2024;  
Personalangelegenheiten;   
- Personalangelegenheit nach § 6 i. V. m. § 21 Abs. 2 Nr. 20a der 

Hauptsatzung der Stadt Leipzig - Verlängerung der Bestellung des 
Ersten Betriebsleiters (Gewandhausdirektor) des Gewandhauses zu 
Leipzig; 

- Bestellung der Geschäftsführung der Verwaltungs- und Wirtschafts-
Akademie Leipzig GmbH (VWA);  

- Wiederbestellung der Geschäftsführung der Leipziger Dok-Film-
wochen GmbH;  

Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist;   
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung;   
Anträge zur Beschlussfassung;   
-	 #Kyivnot	Kiew;	Jugendparlament/Jugendbeirat		
- 1. Satzung zur Änderung der Stellplatzsatzung zur Sicherung der 

Errichtung	 von	 Solaranlagen	 auf	 geeigneten	 Stellplatzflächen;	
Fraktion Die Linke  

- Ertüchtigung der Wegeverbindungen im Waldgebiet Nonne zum 
Elsterflutbett;	Stadtbezirksbeirat	Süd-West		

- Anwohnerparken in Leipzig:  Gebührensatz halten, Anwohner 
befragen!; AfD-Fraktion  

- Wohnportal einrichten - digitale Informations- und Mitwirkungs-
möglichkeiten stärken; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

- Weiterentwicklung der frühkindlichen und schulischen Bildungs-
strategie der Stadt Leipzig - Handlungsprogramm „Rückenwind 
für Grünau“; Fraktion Die Linke  

- Mehr Ordnung und Sauberkeit:  Parks, Felder und Wälder sind keine 
Kompostflächen	und	keine	Sperrmüllabladeplätze;	Ortschaftsrat	
Lindenthal  

-	 Die	Stadt	Leipzig	beteiligt	sich	am	Girls‘Day;	Fraktion	Die	Linke		
- Clubs are Culture; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
-	 Geschlechterspezifische	 Toiletten	 in	 kommunalen	Gebäuden	 er-

halten!; AfD-Fraktion  
- Erfassung von Ausnahmeregelungen für Verbotstatbestände nach 

BNatSchG; Fraktion Die Linke  
- Schutz der Fußgänger in Leipzigs Parkanlagen - Sichere Querung 

des Martin-Luther-Rings für Radfahrer; CDU-Fraktion  
- Wohnheim für Auszubildende und Gewährleistungswohnungen 

in der Gerberstraße; SPD-Fraktion  
- Modellprojekt Kommunales Wohnheim für Auszubildende schaffen; 

Fraktion Die Linke  
- Partielle Wiedereinführung von Tempo 60 auf der Permoserstraße; 

AfD-Fraktion  
- Gemeinnutz darf nicht ins Stadtsäckel - Quadratmetermiete für ge-

meinnützige Glühweinhütten auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt 
auf 0 € setzen; Fraktion Freibeuter  

- Verbleib des Grundstücks Straßenbahnhof Leutzsch im städtischen 
Eigentum; Fraktion Die Linke  

- Umsetzung der Istanbul-Konvention in Leipzig - Gewaltschutz 
bedarfsgerecht ausbauen und aktive Prävention von Femiziden 
stärken; Fraktion Die Linke, Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, 
SPD-Fraktion; Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt  

Mittwoch, den 13.12.2023, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am Donnerstag, den 14.12.2023, ab 
16:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung
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- Wohnraum aktivieren - Leerstand verhindern - Klima schützen; 
CDU-Fraktion  

- Fit for EURO 2024 - Sofortprogramm Innenstadt zur Europameister-
schaft 2024; CDU-Fraktion  

- Barrierefreiheit OS Liebertwolkwitz (OR 0024/ 23/24); OR Liebert-
wolkwitz  

- Naturbad Nordost (Bagger) - Entwicklung und Sanierung für Thekla 
zügig umsetzen  (A 0133/ 23/24); SR Steffen Wehmann, SR. Dr. 
Tobias Peter  

- Gastronomisches und kulturelles Angebot im Mariannenpark 
stärken (A 0134/23/24); Dr. Tobias Peter, Steffen Wehmann  

- Tischtennisplatten am Floßplatz  (SBB 0023/ 23/24); SBB Mitte  
- Ortsrand Mölkau Richtung Süden mit Alleebäumen und Gehölz-

streifen	bepflanzen	(OR	0027/	23/24);	OR	Mölkau		
- Aufforstung entlang der Bachläufe Hoher Graben und Östliche 

Rietzschke (OR 0031/ 23); OR Mölkau  
- Beräumung und Wiederanlage, Wiederaufforstung des Feenwaldes 

(OR 0041/ 23/24); OR Mölkau  
- Anlegen von Parktaschen in der Sommerfelder Straße (OR 0043/ 

23/24); OR Mölkau  
- Instandsetzung der Fahrbahn und der Fußwege der Karl-Friedrich-

Straße (OR 0039/ 23/24); OR Mölkau  
- Instandsetzung der Fahrbahn der Gutberletstraße (OR 0040/ 23/24); 

OR Mölkau  
Anfragen an den Oberbürgermeister;   
- Zum Planungsstand des Bildungs- und Bürgerzentrum Grünau; 

Fraktion Die Linke  
- Gulaschkanonen und Versammlungsfreiheit; Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen  
- Auswirkungen des Urteiles des Bundesverfassungsgerichtes zum 

Klima- und Transformationsfond; CDU-Fraktion  
- Präsenz der LVB in Sozialen Medien; AfD-Fraktion  
- Zustand der Mensen an Leipziger Schulen; SPD-Fraktion  
- Sachstand Querungshilfe für Fußgänger über die Zschochersche 

Straße (II); Fraktion Freibeuter  
- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie; Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen  
- Artensterben und Klimawandel; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
- Mein Leipzig les‘ ich mir – frühe Leseförderung; Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen  
- Repression von Cannabis in Leipzig; Fraktion Freibeuter  
- Ist in Leipzig der sogenannte „Bürgergeld-Effekt“ nachweisbar?; 

Fraktion Die Linke  
- Informationskampagne zur Fachförderrichtlinie zur Förderung von 

Stecker-Solar-Geräten; Fraktion Freibeuter  
- Umsetzung des Klimanotstandsbeschlusses - Dienstreisen und 

Kompensationszahlungen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
- Hochwertige Datensätze; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
- Erst kein Personal und jetzt keine Möbel in kommunalen Kitas?; 

Fraktion Die Linke  
-	 Konzept	Baumpflanzungen;	SPD-Fraktion		
- Verlängerter Kündigungsschutz für Mieter*innen umgewandelter 

Wohnungen?; Fraktion Die Linke  
- NS-Devotionalien auf Flohmärkten; Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen  
- Kontrollen von Falschparken auf Fuß- und Radwegen; Fraktion Die 

Linke  
- Vogelschutz an Glasfassaden; Fraktion Die Linke  
- Wie geht´s weiter an der Ostwache?; Fraktion Die Linke  
- Kosten der Unterkunft und Heizung:  Fortschreibung der Richtwerte 

für Leistungsberechtigte nach dem SGB II und SGB XII (KdU) – 
Nachfrage zur Beantwortung der Anfrage VII-OB-09205; Fraktion 
Die Linke  

- Nachfrage zur Antwort VII-F-09234-AW-01; CDU-Fraktion  
- Aktuelles Infektionsgeschehen; Fraktion Freibeuter  
- Behördliche Falschspeicherung persönlicher Daten; Fraktion Frei-

beuter  
- Naturschutz in der wachsenden Stadt?; Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen  
- Kommunikation rund um Straßenbaumaßnahmen; SPD-Fraktion  
- Fortbestand des Sozialen Arbeitsmarkts durch weitere Bundesmittel 

gesichert?; SPD-Fraktion  
-	 Erhebung	von	Straßenausbaubeiträgen;	Jens	Lehmann		
- Querungshilfe für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen am 

Goethesteig	in	Dölitz;	Juliane	Nagel		
- Tempo 30 auf der Wolfgang-Heinze-Straße zum Schutz der Wohn-

bevölkerung;	Juliane	Nagel		

- „Bürgernahe“ Sprache; Ute Elisabeth Gabelmann  
- Wassernutzung und Wasserknappheit; Ute Elisabeth Gabelmann  
- Liegenschaftstausch Alte Post Grünau; SR Sören Pellmann; SR Dr. 

Sabine	Heymann;	SR	Heiko	Bär		
- Geplanter Neubau Kita Poetenweg 24 sowie „Grundstückstausch“ 

für die ehemalige Kita Poetenweg 22 - Nachfragen zu den Anfragen 
und Antworten zu VII-F-08458-AW-01 und VII-F-08624-AW-01; 
Stadtrat Steffen Wehmann, Stadträtin Franziska Riekewald  

- Perspektiven für die Garagengemeinschaft Mockau-West II, Schild-
berger Weg; SR Dr. Volker Külow  

-	 Stand	der	Umsetzung	von	Beschluss	Nr.	VII-A-02445	vom	24.	Juni	
2021 „Solardächer für Leipziger Garagengemeinschaften:  Klima-
schutz und Elektromobilität fördern“; Stadträtin Dr. Volker Külow  

- Wird Leipzig X verlassen?; Oliver Gebhardt  
- Ohhh du fröhliche - Barrierefreiheit ist auch 2023 ein Fremdwort 

auf dem Weihnachtsmarkt; Sören Pellmann, Oliver Gebhardt  
- Twitter-Account der Leipziger Verkehrsbetriebe; Ute Elisabeth 

Gabelmann  
-	 Geschlechterspezifische/geschlechtsneutrale	Toiletten;	Ute	Elisa-

beth Gabelmann  
- Mögliche Auswirkungen der neuen sächsischen Krankenhauspla-

nung auf Leipzig; SR Dr. Volker Külow  
- Nachfragen zu VII-F-09194, Störungen während der Ratsversamm-

lung;   
- Baustellenmanagement auf dem Prüfstand; SR Steffen Wehmann  
Bericht des Oberbürgermeisters;   
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen;   
- Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 

an die Stadt Leipzig, einschließlich Eigenbetriebe gem. § 73 (5) 
SächsGemO bis 04.09.2023.;  

Vorlagen I;   
- Überplanmäßige Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO im 

Leistungsbereich Kindertageseinrichtungen, Horte in freier Träger-
schaft 2023 - eilbedürftig;  

- Überplanmäßige Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO im 
Leistungsbereich Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 
2023;  

- Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Verbund Kommunaler 
Kinder-	und	Jugendhilfe	(VKKJ);		

- Mehrbedarf gem. § 79 (1) SächsGemO für Personalaufwendungen 
- eilbedürftig;  

- Satzung über Einwohnerbeteiligungsverfahren; 
- Umsetzung des Tarifabschlusses 2023 - ergänzender Beschluss über 

Einmalzahlungen;  
-	 Anteilige	Kofinanzierung	des	Fördermittelprojekts	„Fair	Play	im	

Sport und in Kommunen“ des Eine Welt e.V. Leipzig;  
- Fachförderrichtlinie zur Förderung von Stecker-Solar-Geräten;  
- Gründachförderung - Änderung der Mittelverwendung nach § 79 

(1) SächsGemO;  
- Verkauf des Flurstücks 168/1 der Gemarkung Dölzig, Äußere Gun-

dorfer Straße 31, an die Stadt Schkeuditz;  
- Städtebaulicher Vertrag zum B-Plan Nr. 445 „Wohnquartier Zur 

Alten Brauerei“:  Erschließung, Grün, Artenschutz, mietpreisge-
bundener Wohnungsbau, Sonstiges;  

- Bebauungsplan Nr. 445 „Wohnquartier Zur Alten Brauerei“; Stadtbe-
zirk:  Nordwest, Ortsteil:  Lützschena-Stahmeln; Satzungsbeschluss;  

- Ortsteilentwicklungskonzept Südwest, Strategisches Handlungs-
konzept für Knautkleeberg-Knauthain;  

- Bebauungsplan Nr. 478 „Neue Emil-Teich-Siedlung“, Stadtbezirk:  
Südwest, Ortsteil:  Knautkleeberg-Knauthain; Aufstellungsbe-
schluss;  

- Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für den Bebauungsplan 
Nr. 478 „Neue Emil-Teich-Siedlung“; Stadtbezirk:  Südwest, Ortsteil:  
Knautkleeberg-Knauthain; Satzungsbeschluss;  

- Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet „Wohn-
quartiere östlich der Zollschuppenstraße“; Stadtbezirk:  Südwest, 
Ortsteile:  Plagwitz/Kleinzschocher; Satzungsbeschluss;  

- Fortschreibung der Energieleitlinie - Leipziger Energie- und Bau-
standard;  

- Baubeschluss Sanierung und brandschutztechnische Ertüchtigung 
Stadtteilbibliothek „Walter Hofmann“, Steinstraße 42, Modernisie-
rung; Dezernat Kultur 

- Liniennetz der Zukunft – Zentraler Baustein zur Umsetzung des 
Nahverkehrsplans;  

-	 ÖPNV-Finanzierung:		Anhebung	Gesamtfinanzierungsbeitrag	gem.	
VLFV für 2023 und städt. Ausgleich zum „ÖPNV-Rettungsschirm“ 
für 2022 (Bestätigung gem. §79 (1) SächsGemO);  
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-	 Sicherung	der	finanziellen	Leistungs-	und	Investitionsfähigkeit	der	
Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (Bestätigung 
gem. §79 (1) SächsGemO) - eilbedürftig;  

- Themenjahr 2025 - Buchstadt Leipzig - Stadt des freien Wortes 
(Arbeitstitel);  

- Anpassung des Betriebskostenzuschusses der Stiftung Bach-Archiv 
an den Tarifabschluss TVöD 2023;  

- chor.com 2026/28/30 in Leipzig;  
- Neufestsetzung der Eintrittspreise für das Schauspiel Leipzig ab 

der Spielzeit 2024/2025 (privatrechtliche Entgeltordnung);  
- Bau- und Finanzierungsbeschluss Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig:  

Modernisierung der szenischen und allgemeinen Beleuchtungs-
anlage und Erneuerung der Inspizientenanlage;  

- Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig;  
- Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig;  
- Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Musikschule Leipzig 

„Johann	Sebastian	Bach“;		
- Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig;  
-	 Wirtschaftsplan	2024	für	den	Eigenbetrieb	Theater	der	Jungen	Welt;		
- Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetriebs Leipzig/Engels-

dorf	für	das	Jahr	2024;		
- Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum 

„St. Georg“ Leipzig;  
- Wirtschaftsplan 2024 für den Städtischen Eigenbetrieb Behinderten-

hilfe;  
- Lokale Wirtschaft stärken - Kooperation mit HHL gGmbH Leipzig 

Graduate School of Management;  
- Fachplan „Älter werden in Leipzig“ 2023 bis 2028;  
- Vertrag zum Deutschlandticket für Leipzig-Pass-Inhaber/-innen;  
-	 Feststellung	des	Jahresabschlusses	für	das	Wirtschaftsjahr	01.01.2022	

bis 31.12.2022 für den städtischen Eigenbetrieb Gewandhaus zu 
Leipzig;  

Unterbringung von Geflüchteten;   
-	 Unterbringung	von	Geflüchteten	in	der	Zuständigkeit	der	Stadt	Leipzig	

- Stand:  31.10.2023;  
Informationen I;   
- Informationsvorlage zum Maßnahmenplan im Ergebnis der Evaluierung 

der Waffenverbotszone in Neustadt-Neuschönefeld bzw. Volkmarsdorf;  
- Leipzig-Strategie 2035 – Leitbild und strategische Ziele;  
- Dritter Bericht zur Umsetzung des Genehmigungsgeschäfts in den 

Leipziger	Sozialen	Erhaltungssatzungsgebieten	(Berichtszeitraum	Juli	
2020 bis Dezember 2022);  

-	 Kooperationsprojekt	 des	 Stadtarchivs	 Leipzig	mit	 Ancestry	 Global	
Holdings Limited;  

- 2. Bericht zur Umsetzung des allgemeinen Vorkaufsrechts im Bereich 
Soziale Erhaltungssatzungen zugunsten Dritter;  

- Lenkungsnetzwerk Wassersensible Stadtentwicklung;  
- Monitoringbericht Wohnen 2021/2022;  
- Information zu geplanten Maßnahmen 2023/2024 im Rahmen des 

fortgeschriebenen Gesamtkonzepts zur Integration der Migrantinnen 
und Migranten in Leipzig;  

-	 Naturschutzgroßprojekt	zur	Revitalisierung	des	Leipziger	Auensystems	
– Antragskizze;  

- Suchtbericht der Stadt Leipzig 2023;  
- Ökologische Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb - Projekte und Vorhaben; 
-	 10	Jahre	Familienhebammen	in	Leipzig;		
-	 Bericht	zur	Umsetzung	der	Pflegekoordination	im	Sozialamt;		
-	 Jahresbericht	2022	der	Feuerwehr	Leipzig;		
- Sozialreport 2023; 
-	 Sponsoringbericht	für	das	Jahr	2022;		
-	 30.	Beteiligungsbericht	der	Stadt	Leipzig	2023	■		
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister
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Amtsblatt in eigener Sache  
Erscheinungsdaten des E-Amtsblattes und 

der Druckausgabe im Jahr 2024
Sprechzeiten  

der Friedensrichter
Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-
loeffler@t-online.de

Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, 
Raum U 32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.muel-
ler@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest

Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; 
E-Mail: claudia.schaefer@leipzig.de

Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-
N-NW@t-online.de

Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche 
Ansprüche (z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechts-
streitigkeiten und über Ansprüche wegen Verletzung der persön-
lichen Ehre kann die Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig 
werden. Das heißt, die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen 
Streitigkeiten geschieht freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In 
solchen Fällen können Sie sich direkt an die Schiedsstelle Ihres Be-
zirkes wenden und bekommen dort fachkundige Unterstützung bei 
Ihren Anliegen. ■

mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:sylvio.mueller%40leipzig.de?subject=
mailto:sylvio.mueller%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
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Die für den 18.12.2023 geplante Sitzung des Grundstücksver-
kehrsausschusses entfällt. ■

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 18.12.2023, 16.30 Uhr, 
Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 04.12.2023
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
Vorlagen – 1. Lesung
Vorlagen – 2. Lesung
Vorlagen zur Information
Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
- Förderung Schulsozialarbeit 2024
- Förderliste zusätzliche Sachkosten 2024
- Trägerschaft Schulsozialarbeit 66. Schule
Informationen zum Sachstand der Bildungskarte
Vorstellung der Evaluation der Integrierten Kinder- und Jugendhilfe-
planung
Vorstellung der Ergebnisse und Ableitungen der Jugendstudie
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung
Sonstiges ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks-  
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen 
Sie bitte www.leipzig.de 

Stadtbezirksbeirat Südost am 12.12.2023, 18.30 Uhr, Franz-Meh-
ring-Schule, Gletschersteinstraße 9, 04299 Leipzig
Weitere Informationen unter bfr@leipzig.de und www.leipzig.de/
stadtbezirksbeirat-suedost/
 - Sachstand zum B-Plan 444 Kolmstr.
 - Schulnamensgebung an der Schule am Weißeplatz
 - Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Südwest am 11.12.2023, 18.00 Uhr, Schule 
am Grünen Gleis, Baumannstraße 13, 04229 Leipzig 
Weitere Informationen unter bfr@leipzig.de und www.leipzig.de/
stadtbezirksbeirat-suedwest/
 - Stadtbezirksbudget
 - Ortsteilentwicklungskonzept Südwest, Strategisches Handlungs-

konzept für Knautkleeberg-Knauthain
 -  Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für den Bebauungsplan 

Nr. 478 „Neue Emil-Teich-Siedlung“
 - Bebauungsplan Nr. 478 „Neue Emil-Teich-Siedlung“ Stadtbezirk: Süd-

west, Ortsteil: Knautkleeberg-Knauthain; Aufstellungsbeschluss  ■
(Änderungen vorbehalten)

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Dienstausweise / Dienstmarken 
der Stadt Leipzig ungültig

Die Dienstausweise mit den Nummern DA003224, DA008179, 
DA007922,		sind		ab	sofort	ungültig.	■

Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen 
Sie bitte www.leipzig.de 

Sitzung des Ortschaftsrates Holzhausen am 14.12.2023  um 19.30 
Uhr in der Aula der Schule Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 
21, 04288 Leipzig
Zum Redaktionsschluss lagen keine Themen vor.

Ortschaftsrat Burghausen am 14.12.2023, 19:00 Uhr, Sportplatz 
in der Richard-Leisebein-Straße 20, 04178 Leipzig
 - Vergabe von Brauchtumsmittel
 - Bürgeranfragen

Ortschaftsrat Rückmarsdorf am 11.12.2023, 19:00 Uhr, Ortsteil-
zentrum Rückmarsdorf, Ehrenberger Straße 5a, 04178 Leipzig
 - geplanter Kiesabbau in Rückmarsdorf Sachstandbericht: Herr 

Dienberg
 - Pop-up- Radweg Merseburger Straße Sachstandbericht: Herr Dienber
 - Umsetzung Radweg Merseburger Straße
 - Kanalradweg Stadt – Burghausen Sachstandbericht: Herr Dienberg
 - sichere Fahrwege für Grundschüler Sachstandbericht: Herr Dienberg 
 - Wildwuchs an Straßen und Verkehrsinseln
 - Änderung Sitzungstermine Ortschaftsrat 2024
 - Busbuchten Haltestellen „Zur Kaninchenfarm“ Sachstandbericht: 

Herr Dienberg
 - ruinöses Gebäude vor dem Bahnhof

Ortschaftsrat Miltitz am 12.12.2023, 18:30 Uhr, Heimatverein 
Miltitz, An der alten Post 1, 04205 Leipzig
 - Anfragen der Ortschaftsräte und Bericht OSR
 - Festlegung von einem neuen Termin mit Herrn Dienberg 2024 
 - Auswertung des Jahres 2023 und Vorbesprechung des Jahres 2024
 - Wichtige Arbeiten für das Haushaltsjahr 2025/2026
 - Anfragen der Bürger

Sitzung des Ortschaftsrates Wiederitzsch am 12.12.2023 um 19 
Uhr im Rathaussaal des Rathauses Wiederitzsch, Delitzscher 
Landstraße 55, 04158 Leipzig
 - Eröffnung
 - Fragestunde
 - Verwendung Erlös der Tombola v. Herbstfest 2023
 - Radweg Bahnhofstraße
 - Verschiedenes

Sitzung des Ortschaftsrates Plaußig am 14.12.2023 um 19 Uhr 
Freiwillige Feuerwehr Plaußig - Schulungsraum, Plaußiger Dorf-
straße 23, 04349 Leipzig
 - Eröffnung
 - Neues aus der Ratsversammlung
 - Beschluss-/ Informationsvorlagen
 - Neues aus Plaußig und der Umgebung
 - Bürgerfragen
 - Projekte ■

(Änderungen vorbehalten)

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

http://www.leipzig.de
mailto:bfr%40leipzig.de?subject=
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedost/
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedost/
mailto:bfr%40leipzig.de?subject=
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedwest/
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedwest/
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Gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. 
I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt ge-
macht: Die Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH (KWL) hat bei der 
unteren Wasserbehörde Stadt Leipzig eine Erlaubnis für die vorüber-
gehende Entnahme von 43.000 m³ Grundwasser zur Trockenhaltung 
der Baugrubenbereiche im Rahmen des Bauvorhabens zum Neubau 
eines Regenüberlaufbauwerkes und eines Vereinigungs-bauwerkes in 
der	Ossietzkystraße	(südlich	der	Parthe)	in	04357	Leipzig	beantragt.	
Für das Vorhaben war aufgrund des Umfangs der Grundwasserent-
nahme gemäß § 7 Absatz 2 UVPG eine standortbezogene Vorprüfung 
über	die	Pflicht	zur	Durchführung	einer	Umweltverträglichkeitsprü-
fung	(UVP-Pflicht)	durchzuführen.	Gemäß	§	5	Absatz	2	UVPG	gibt	die	
Stadt Leipzig ihre Feststellung der Öffentlichkeit bekannt:
Die	Vorprüfung	hat	ergeben,	dass	eine	UVP-Pflicht	nicht	besteht,	weil	
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
hat.	Folgende	Gründe	werden	für	das	Nichtbestehen	der	UVP-Pflicht	
als wesentlich angesehen:
Es handelt sich um eine vorübergehende Entnahme von Grundwasser 
während eines vergleichsweise kurzen Zeitraums von insgesamt 65 
Tagen. Die Grundwasserstände im Umfeld der Baumaßnahme werden 
bis zum Erreichen eines stationären Zustands nach Beendigung der 

vorübergehenden Grundwasserentnahme überwacht. Hierfür ist ein 
ausreichend dichtes Messnetz von insgesamt sechs Grundwasser-
messstellen vorgesehen. 
Sämtliche	im	Einflussbereich	der	Wasserhaltung	vorhandenen	grund-
wasserabhängigen	Ökosysteme	und	Bäume	werden	für	die	Dauer	des	
Bauvorhabens intensiv bewässert. Ergänzend erfolgt seitens des Vor-
habenträgers eine engmaschige baumschutzfachliche Überwachung. 
Eine erhebliche Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit als 
Folge der Grundwasserentnahme ist nicht zu erwarten. Durch eine 
Grundwasserbehandlungsanlage	sowie	die	analytische	Überwachung	
des geförderten Grundwassers wird eine entsprechende Qualität ge-
währleistet.	Eine	Beeinflussung	von	Luft,	Klima,	Landschaft,	Tieren	
oder der biologischen Vielfalt erfolgt durch die Grundwasserentnah-
me nicht. Negative Auswirkungen auf Bauwerke und bautechnische 
Infrastruktur sind nicht zu erwarten.
Im Ergebnis der Vorprüfung war festzustellen, dass durch das Vor-
haben keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 
damit	keine	UVP-Pflicht	besteht.	Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	
gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG die vorgenannte Entscheidung der 
Stadt	Leipzig	nicht	selbstständig	anfechtbar	ist.	■

Leipzig, 29.11.2023
Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zum Vollzug des Gesetzes über die  
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – hier: Neubau eines Regenüberlaufbauwerkes und 

eines Vereinigungsbauwerkes in der Ossietzkystraße (südlich der Parthe)  
in 04357 Leipzig, Az. 36.10.07-2023/300350

Über die Genehmigung der Veräußerung der nachstehenden Grund-
stücke ist nach § 2 des Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu ent-
scheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbsbedürftiger, erwerbsbereiter 
und erwerbstätiger Landwirt für die Grundstücke vorhanden ist.

Gemarkung:  Lindenthal
Flurstück: 130/3  2,4172 ha  Ackerland
    155  4,1850 ha  Ackerland
    156/3 2,0930 ha  Ackerland
    261 0,2800 ha  Ackerland
    283 0,1350 ha  Ackerland
(Hinweis: Verkauf von 47,5/100 Miteigentumsanteilen der Grund-
stücke)
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des Grund-
stückes interessiert wären, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, Sachgebiet Genehmi-
gungen / zentrale Bestandsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe des 
AZ.: 23.17.02 und der Reg. Nr.: 0107/23 bis zum 29.12.2023 ihr Erwerbs-
interesse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, welchen Preis sie 
bei	einer	eventuell	gegebenen	Erwerbsmöglichkeit	anbieten	würden.	■

Über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehenden Grund-
stückes ist nach § 2 des Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu 
entscheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbsbedürftiger, erwerbsbe-
reiter und erwerbstätiger Landwirt für das Grundstück vorhanden ist.

Gemarkung:  Zuckelhausen

Flurstück: 192/32  
    8,2765 ha 
    Ackerland

(Hinweis: Verkauf von 5/8 Miteigentumsanteile)

Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des Grund-
stückes interessiert wären, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, Sachgebiet Genehmi-
gungen / zentrale Bestandsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe des 
AZ.: 23.17.02 und der Reg. Nr.: 0111/23 bis zum 09.01.2024 ihr Erwerbs-
interesse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, welchen Preis sie 
bei	einer	eventuell	gegebenen	Erwerbsmöglichkeit	anbieten	würden.		■

Öffentlicher Hinweis  
zur Veräußerung von landwirtschaftlichen 

Grundstücken

Öffentlicher Hinweis  
zur Veräußerung von landwirtschaftlichen 

Grundstücken
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Der	Stadtrat	hat	in	seiner	Ratsversammlung	am	18.10.2023	den	Jah-
resabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 bis 31.12.2021 für den 
Eigenbetrieb Stadtreinigung festgestellt:

1.	 		Der	Jahresabschluss	zum	31.12.2021	in	der	Fassung	vom	22.04.2022	
(Anlage 2) wird  festgestellt.

2.				Der	Jahresüberschuss	im	Geschäftsjahr	2021	beträgt	EUR	201.247,37	
und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 bis 
31.12.2021 Entlastung erteilt.

 Daneben beschließt der Stadtrat folgende Umgliederung der Ge-
winnrücklagen:

4. Aus der zweckgebundenen Rücklage für Rekultivierung / Nach-
sorge erfolgt in Höhe von EUR 283.757,92 eine Umgliederung zu 
Gunsten der zweckgebundenen Rücklage für Investitionen Ab-
fallentsorgung.

 sowie die Verwendung des Gewinnvortrages der Vorjahre (Stand 
31.12.2021: EUR 343.189,14):

5. Aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre werden EUR 314.579,36 der 
zweckgebundenen Rücklage für Investitionen Straßenreinigung, 
Winterdienst, Papierkorbentsorgung, Stadtsauberkeit zugeführt.

6.   Der Gewinnvortrag der Vorjahre wird in Höhe von EUR 28.609,78 
zum	anteiligen	Spartenverlustausgleich	des	Jahres	2021	wie	folgt	
eingesetzt:

 EUR 10.484,42 für den Bereich Grünanlagen
 EUR 18.125,36 für den Bereich Stadtsauberkeit

 BSP 2. des Ratsbeschlusses VII-DS-00246 wird hinsichtlich des 
Verwendungszeitraumes auf die Wirtschaftsjahre 2021ff. erweitert.

7. Durch den anteiligen Verlustausgleich zu Lasten der Vorjahre ergibt 
sich ein Betrag in Höhe von EUR 28.609,78, der der zweckgebun-
denen Rücklage für Investitionen Abfallentsorgung zuzuführen 
ist.

8. Aus den bis zum 31.12.2022 nicht verbrauchten Winterdienst-
mitteln in Höhe von EUR 711.803,82 aus dem Geschäftsjahr 2019 
(erfasst als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Leipzig) werden 
EUR 234.869,39 zum anteiligen Verlustausgleich für den Bereich 
Grünanlagen entnommen. In Höhe von EUR 476.934,43 wird ein 
Teilausgleich der per 31.12.2021 ggü. der Stadt ausgewiesenen 
Forderung des Eigenbetriebes aus Unterdeckung der Sparte Win-
terdienst im Geschäftsjahr 2021 (EUR 1.790.742,33) vorgenommen. 

 BSP 5. des Ratsbeschlusses VII-DS-06068 wird hinsichtlich des 
Verwendungszecks der bisher nicht verbrauchten Winterdienst-
mittel geändert.

9. Durch den anteiligen Verlustausgleich zu Lasten der Verbind-
lichkeiten gegenüber der Stadt Leipzig resultiert ein Betrag von 
EUR 234.869,39, welcher der zweckgebundenen Rücklage für In-
vestitionen Abfallentsorgung zuzuführen ist.

10. Die gegenüber der Stadt Leipzig nach bilanzieller Umsetzung 
des BSP 8. verbleibende Forderung des Eigenbetriebes aus Unter-
deckung der Sparte Winterdienst in Höhe von EUR 227.048,19 
(Forderung per 31.12.2022 EUR 703.982,62 abzüglich EUR 476.934,43) 
wird in Höhe von EUR 212.735,72 aus der Überdeckung der Sparte 
Winterdienst des Geschäftsjahres 2022 sowie in Höhe von EUR 
14.312,47 durch die Stadt Leipzig ausgeglichen.

Wesentliche Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung für das Wirtschaftsjahr 2021:
in Euro

Bilanzsumme  
63.987.814,97

davon entfallen:
Aktiva 
Anlagevermögen  
    34.413.103,02
Umlaufvermögen 29.510.176,10
Rechnungsabgrenzungsposten  64.535,85
Passiva 
Eigenkapital 31.839.380,80
 Stammkapital 12.780.000,00
 Kapitalrücklage   2.836.430,60
 Gewinnrücklage 15.678.513,69
 Gewinnvortrag   343.189,14
	 Jahresverlust	 				201.247,37
Sonderposten für Investitionszuschüsse   1.651.568,20
Sonderposten für Gebührenausgleich 556.588,57
Rückstellungen 24.263.007,29
Verbindlichkeiten   5.677.270,11

Summe der Erträge 89.630.007,27
Summe der Aufwendungen 89.428.759,90
Jahresüberschuss	 201.247,37

Die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-
beratungsgesellschaft hat den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Unter	der	Bedingung,	dass	der	Jahresabschluss	des	Eigenbetriebs	zum	
31.12.2020 durch den Stadtrat der Stadt Leipzig in der von Ebner Stolz 
GmbH & Co. KG, Leipzig, geprüften und am 28. April 2021 datierten 
Form unverändert festgestellt wird, erteilen wir den folgenden un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtreinigung Leipzig, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig

Prüfungsurteile 

Wir	haben	den	Jahresabschluss	der	Stadtreinigung	Leipzig,	Eigen-
betrieb der Stadt Leipzig, Leipzig - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	2021	bis	zum	31.	Dezember	2021	sowie	
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Stadtreinigung Leipzig, Eigenbetrieb der Stadt 
Leipzig,	Leipzig,	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	2021	bis	zum	
31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse

-	 entspricht	der	beigefügte	Jahresabschluss	in	allen	wesentlichen	
Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Frei-
staates Sachsen i. V. m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 
2021	sowie	seiner	Ertragslage	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	
2021 bis zum 31. Dezember 2021.

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belan-
gen	steht	dieser	Lagebericht	in	Einklang	mit	dem	Jahresabschluss,	
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 

Feststellung des Jahresabschlusses für das  
Wirtschaftsjahr 01.01.2021 bis 31.12.2021  

für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
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Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu	keinen	Einwendungen	gegen	die	Ordnungsmäßigkeit	des	Jahres-
abschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir	haben	unsere	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB in Verbindung mit § 32 
SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers	für	die	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	Lage-
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und	haben	unsere	sonstigen	deutschen	Berufspflichten	in	Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss	und	zum	Lagebericht	zu	dienen.

Verantwortung der Betriebsleiter und des Betriebsausschusses für 
den Jahresabschluss und den Lagebericht
Der	Betriebsleiter	sind	verantwortlich	für	die	Aufstellung	des	Jahres-
abschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Freistaat Sachsen i. V. m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-
langen	entspricht,	und	dafür,	dass	der	Jahresabschluss	unter	Beachtung	
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die 
Betriebsleiter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines	Jahresabschlusses	zu	ermöglichen,	der	frei	von	wesentlichen	
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei	der	Aufstellung	des	Jahresabschlusses	sind	die	Betriebsleiter	da-
für verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung 
der Unternehmstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die Betriebsleiter verantwortlich für die Aufstellung 
des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit	 dem	 Jahresabschluss	 in	 Einklang	 steht,	 den	 Vorschriften	 der	
Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen und den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
Betriebsleiter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme),	die	sie	als	notwendig	erachtet	haben,	um	die	Aufstellung	
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen 
und den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses	und	des	Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob	der	Jahresabschluss	als	Ganzes	frei	von	wesentlichen	–	beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 

dem	Jahresabschluss	 sowie	mit	den	bei	der	Prüfung	gewonnenen	
Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Freistaates Sachsen und den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk 
zu	 erteilen,	 der	 unsere	 Prüfungsurteile	 zum	 Jahresabschluss	 und	
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 
32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln	oder	insgesamt	die	auf	der	Grundlage	dieses	Jahresabschlusses	
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten	beeinflussen.

Während	der	Prüfung	üben	wir	pflichtgemäßes	Ermessen	aus	und	
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-	 identifizieren	und	beurteilen	wir	die	Risiken	wesentlicher	–	be-
absichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss	und	im	Lagebericht,	planen	und	führen	Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.       

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses	 relevanten	 internen	Kontrollsystem	und	den	
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel,	 ein	 Prüfungsurteil	 zur	 Wirksamkeit	 dieser	 Systeme	 des	
Eigenbetriebs abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den Betriebsleitern an-
gewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den Betriebsleitern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 
den Betriebsleitern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grund-
lage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicher-
heit	besteht,	sind	wir	verpflichtet,	im	Bestätigungsvermerk	auf	die	
dazugehörigen	Angaben	im	Jahresabschluss	und	im	Lagebericht	
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind,	unser	jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des	Jahresabschlusses	einschließlich	der	Angaben	sowie	ob	der	
Jahresabschluss	die	 zugrunde	 liegenden	Geschäftsvorfälle	und	
Ereignisse	so	darstellt,	dass	der	Jahresabschluss	unter	Beachtung	
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

-	 beurteilen	wir	den	Einklang	des	Lageberichts	mit	dem	Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
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- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den Betriebsleitern 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den Betriebsleitern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-
orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter an-
derem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 
internen	Kontrollsystem,	die	wir	während	unserer	Prüfung	feststellen.“

Hinweis zur öffentlichen Auslegung: 
Der	Jahresabschluss	2021	liegt	vom	14.12.2023	bis	22.12.2023	in	der	
Stadtreinigung, im „täglich rausgeputzt – Unser Laden fürs Beraten“, 
Jägerhof	/	Hainstraße	17a,	in	04109	Leipzig	von	Montag	bis	Freitag	
von 10:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr 
öffentlich	aus.	■

Zum Bebauungsplan Nr. 427 „Gewerbegebiet Fabrikstraße/Südstra-
ße“ wird die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Das	Plangebiet	befindet	sich	in	Leipzig	Alt-West,	im	Ortsteil	Böhlitz-
Ehrenberg zwischen Lessingplatz, Heinrich-Heine-Straße, den Bahnan-
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Bebauungsplan Nr. 427 „Gewerbegebiet Fabrikstraße/
Südstraße“, Leipzig-Alt-West

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

lagen der Deutschen Bahn, Teerosenweg und Bielastraße (entsprechend 
kartenmäßiger Darstellung). 

Der Bebauungsplan bildet die Grundlage, um die Gewerbenutzung 
im Gebiet bauplanungsrechtlich zu sichern. 

Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit werden die Unterlagen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans

vom 19.12.2023 bis 05.01.2024

über die Webseite der Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/bauleit-
planung-aktuell sowie über das zentrale Landesportal des Freistaates 
Sachsen zur Bauleitplanung unter www.bauleitplanung.sachsen.de 
veröffentlicht.

Die gesamten Planunterlagen werden zusätzlich im Neuen Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Stadtplanungsamt, im Ausstel-
lungsbereich vor den Zimmern 496 bis 499, während der Dienststunden
  Mo./Mi.  8.00 bis 15.00 Uhr 
  Di./Do.  8.00 bis 16.00 Uhr
  Fr.   8.00 bis 12.00 Uhr
ausgestellt. 

Sie können auch im Stadtbüro, Burgplatz 1 (Zugang über Markgrafen-
straße 3), 04109 Leipzig, Öffnungszeiten Di. bis Do. 13.00 bis 18.00 Uhr 
und Fr. 13.00 bis 15.00 Uhr eingesehen werden.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Vorlage im Internet 
über	das	Ratsinformationssystem	der	Stadt	Leipzig	abzurufen	unter	
https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-08986). 

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen und 
haben Gelegenheit, sich zu informieren und zu äußern. Sofern schrift-
liche Stellungnahmen abgegeben werden, richten Sie sie bitte an die 
Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, telefonische Anfragen 
an (0341) 123-4948, oder per E-Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Räumlicher Geltungsbereich zum Bebauungsplan Nr. 427 „Gewerbegebiet 
Fabrikstraße/Südstraße“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
https://ratsinformation.leipzig.de
http://stadtplanungsamt@leipzig.de
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I.
Das Sächsische Oberbergamt führt als für das Verfahren und für die 
Entscheidung über die Zulässigkeit des oben genannten Vorhabens 
zuständige Behörde auf Antrag der Mitteldeutsche Baustoffe GmbH mit 
Sitz Köthener Straße 13 in 06193 Petersberg OT Sennewitz vom 9. Ok-
tober 2023 unter dem Geschäftszeichen 23-0522/189 ein bergrechtliches 
Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 
§ 52 Absatz 2a und 2c sowie § 57a Bundesberggesetz (BBergG) vom 
13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 22. März 2023 (BGBl. I, Nr. 88) geändert, in Verbindung mit § 68 
Absatz	1	und	§	70	des	Wasserhaushaltsgesetzes	(WHG)	vom	31.	Juli	
2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
3.	Juli	2023	(BGBl.	2023	I	Nr.	176)	geändert	worden	ist	und	nach	§	1	
des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Ver-
waltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) 
vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142), das durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom	12.	Juli	2013	(SächsGVBl.	S.	503)	geändert	worden	ist	sowie	den	
§§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung 
der	Bekanntmachung	vom	23.	Januar	2003	(BGBl.	I	S.	102),	das	zuletzt	
durch	Artikel	24	Absatz	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	
2154) geändert worden ist, durch.

II.
Das Vorhaben zur Änderung des planfestgestellten Kiessandtagebaus 
Zitzschen	befindet	sich	im	nordwestlichen	Sachsen,	zwischen	Knaut-
naundorf, einem Stadtteil von Leipzig, im Norden und Zitzschen, 
einem Stadtteil von Zwenkau, im Süden. Westlich liegen die Dörfer 
Kleinschkorlopp und Kitzen als Ortsteile der Stadt Pegau. Das Vor-
haben liegt unmittelbar westlich des ehemaligen Braunkohlentage-
baus Zwenkau. Es ist von diesem durch die in Nord-Süd-Richtung 
verlaufende Bundesstraße B186 getrennt. 
Die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH ist Inhaberin des Gewinnungs-
rechtes an der Lagerstätte Zitzschen. 
Das Sächsische Oberbergamt hat mit dem Planfeststellungsbeschluss 
vom 7. Mai 2004 den obligatorischen Rahmenbetriebsplan für den 
Trockenschnitt mit einem Geltungsbereich von 132,40 ha, davon 
100,50	ha	Abbaufläche,	zugelassen.	Auf	dieser	Grundlage	schreitet	die	
Gewinnung voran. Die Gewinnung im Trockenschnitt ist durch die 
bestehende Planfeststellung bis zum 5. Mai 2030 zugelassen.
Gegenüber dem planfestgestellten Vorhaben beantragt die Mittel-
deutsche Baustoffe GmbH mit dem eingereichten obligatorischen 
Rahmenbetriebsplan folgende Änderungen:
• die Gewinnung von Kiesen und Kiessanden im Nassschnitt auf einer 

Abbaufläche	von	insgesamt	84,77	ha,	verteilt	auf	drei	Teilfelder	von	
38,29 ha (Feld I), 33,44 ha (Feld II Süd), 13,04 ha (Feld II Nord),

• den Verbleib von drei Landschaftsseen im Zuge der Wiedernutz-
barmachung,

• die Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß § 8 WHG 
für	die	Entnahme	von	Wasser	aus	einem	Oberflächengewässer	zur	
Nutzung als Waschwasser und das Einleiten von Waschwasser in 
Gewässer (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 4 WHG),

• die wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 8 WHG für die Entnahme 
von Brauchwasser für die Sozialanlagen aus einem Brunnen und 
das Einleiten von Abwasser der Sozialanlagen in Gewässer (§ 9 
Abs. 1 Nr. 5 und 4 WHG),

• die Verlängerung der Baugenehmigung gemäß §§ 62 und 72 SächsBO 
für das Aufstellen von Containern,

• die Verlängerung der Straßensondernutzungserlaubnis nach 
SächsStrG für den Anschluss des Kieswerkes an eine öffentliche 
Straße,

• die Genehmigung nach § 68 WHG für die Herstellung von drei 
Gewässern im Zuge der Kiesgewinnung,

• die Verlängerung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung 
nach SächsDSchG und

• die Verlängerung der Geltungsfrist des Rahmenbetriebsplanes über 
den 5. Mai 2030 hinaus bis zum 31. Dezember 2051.

Die beantragte Änderung umfasst eine Reduzierung der Fläche des 
obligatorischen Rahmenbetriebsplanes auf 100,25 ha, wovon das 
Unternehmen nur noch 84,77 ha für die Gewinnung in Anspruch 
nehmen möchte.
Die gewinnbaren Vorräte innerhalb der Lagerstätte Zitzschen betragen 
etwa 10,3 Millionen Tonnen Kiessande, wovon ca. 4,7 Millionen Tonnen 
innerhalb Baufeld I und 5,6 Millionen Tonnen in Baufeld II lagern. Be-
zogen auf den gewinnbaren Vorrat von 10,3 Millionen Tonnen und die 
beantragte jährliche Rohstofffördermenge von 500 Kilotonnen ergibt 
sich eine rein auf die Gewinnungsarbeiten bezogene Laufzeit von bis 
zu	22	Jahren.	Aufgrund	der	erforderlichen	Wiedernutzbarmachungs-
arbeiten	beantragt	das	Unternehmen	eine	Gesamtlaufzeit	von	28	Jahren.
Für	 das	 Bergbauvorhaben	 und	 die	 landschaftspflegerischen	 sowie	
naturschutzfachlichen Kompensationsmaßnahmen nimmt das Unter-
nehmen Flurstücke in der Gemarkung Zitzschen der Stadt Zwenkau, der 
Gemarkung Schkorlopp der Stadt Pegau und der Gemarkung Knaut-
naundorf der Stadt Leipzig in Anspruch. Der Untersuchungsrahmen 
der Umweltverträglichkeitsprüfung und weiterer Umweltprüfungen 
erstreckt sich auf Flächen der Städte Zwenkau, Pegau und Leipzig.

III.
Der Rahmenbetriebsplan liegt in der Zeit von Montag, dem 15. Januar 

2024 bis einschließlich Mittwoch, dem 14. Februar 2024
bei der folgenden Stelle für jedermann zur Einsichtnahme aus:
Stadtverwaltung Leipzig, im Raum 499 (Zugang über Zimmer 498)
Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 – 6, 04109 Leipzig
während der Dienststunden:
 Montag  08:00 – 15:00 Uhr,
 Dienstag 08:00 – 16:00 Uhr,
 Mittwoch 08:00 – 15:00 Uhr,
 Donnerstag 08:00 – 16:00 Uhr,
 Freitag 08:00 – 12:00 Uhr.

Die Öffentlichkeit kann die Planunterlagen im oben genannten Aus-
legungszeitraum ebenfalls bei
• der Stadt Zwenkau, Bürgermeister-Ahnert-Platz 1, 04442 Zwenkau 

und 
•	 der	Stadt	Pegau,	Markt	1,	04523	Pegau	(dort	ab	8.	Januar	2024	bis	

einschließlich 14. Februar 2024)
zu den dort in den Bekanntmachungen genannten Zeiten einsehen.
IV.
1. Die betroffene Öffentlichkeit kann gemäß § 57a Absatz 1 Satz 5 

BBergG in Verbindung mit § 21 Absatz 1, 2 und 5 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 88) geändert worden ist, bis einen Monat nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, das heißt bis einschließlich Donnerstag, dem 14. 
März 2024 

 bei der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig oder beim Sächsischen Oberbergamt, Kirchgasse 11, 09599 
Freiberg schriftlich (mit eigenhändiger Unterschrift) oder zur Nie-
derschrift Einwendungen gegen den Plan erheben oder sich dazu 
äußern. Zur betroffenen Öffentlichkeit gehört jede Person, deren 
Belange durch die Zulassungsentscheidung oder den Plan berührt 
werden. Hierzu gehören auch Vereinigungen, deren satzungsmäßi-
ger Aufgabenbereich durch die Zulassungsentscheidung oder den 
Plan berührt wird, darunter auch Vereinigungen zur Förderung 
des Umweltschutzes (§ 2 Absatz 9 UVPG). Da das Vorhaben UVP-
pflichtig	ist,	wird	darauf	hingewiesen,	dass	die	Anhörung	zu	den	
ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öffentlich-
keit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 18 UVPG 
ist.

 Für elektronisch signierte sowie verschlüsselte elektronische Do-
kumente besteht kein Zugang. 

 Es ist ausreichend, wenn die Einwendung oder Äußerung bei einer 

Bekanntmachung über die Auslegung des Rahmenbetriebsplanes  
im bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren zum Vorhaben  

„Abänderung Rahmenbetriebsplan Kieswerk Zitzschen“ auf der  
Gemarkung Zitzschen der Stadt Zwenkau, der Gemarkung Schkorlopp 
der Stadt Pegau und der Gemarkung Knautnaundorf der Stadt Leipzig
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der oben genannten Stellen fristgemäß erhoben wird. Das Erheben 
von gleichlautenden Einwendungen oder Äußerungen bei jeder der 
oben genannten Stellen ist nicht erforderlich.

 Die Einwendungen und Äußerungen müssen zumindest den Namen 
sowie die volle Anschrift der jeweiligen Person enthalten. Sie sollten 
den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung 
erkennen lassen. Bei Eigentumsbeeinträchtigungen sollten in den 
Einwendungen möglichst die Flurstücknummer und die Gemarkung 
des jeweils betroffenen Grundstückes angegeben werden.

 Unberücksichtigt bleiben vor Beginn der Auslegung erhobene Ein-
wendungen und Äußerungen.

 Bei Einwendungen oder Äußerungen, die mehr als 50 Personen 
auf Unterschriftslisten unterzeichnen oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte einreichen (gleichförmige Eingaben), ist auf 
jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner 
zu bezeichnen, soweit nicht ein Bevollmächtigter bestellt ist. Ande-
renfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben (§ 17 
VwVfG). Die Behörde kann ferner gleichförmige Eingaben insoweit 
unberücksichtigt lassen, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre 
Anschrift nicht, unvollständig oder unleserlich angegeben haben.

 Zu den Einwendungen und Äußerungen erteilt das Sächsische 
Oberbergamt keine Eingangsbestätigungen.

2. Mit Ablauf der oben genannten Äußerungsfrist sind für das Ver-
fahren über die Zulässigkeit des Vorhabens alle Einwendungen und 
Äußerungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrecht-
lichen Titeln beruhen (§ 57a Absatz 1 Satz 5 BBergG in Verbindung 
mit § 21 Absatz 4 Satz 1 UVPG). 

3. Nach Ablauf der Äußerungsfrist erörtert das Sächsische Oberberg-
amt die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Äußerungen, 
die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen der anerkannten 
Vereinigungen sowie die Stellungnahmen der Behörden zu dem 
Rahmenbetriebsplan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, 
den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben 
oder Stellungnahmen abgegeben haben in einem Termin (Erörte-
rungstermin). Diesen Termin macht das Sächsische Oberbergamt 
mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt.

 Grundsätzlich sind die Behörden, der Träger des Vorhabens sowie 
diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen oder 
Äußerungen abgegeben haben, von dem Erörterungstermin ge-
sondert zu benachrichtigen. Sind außer der Benachrichtigung der 
Behörden und des Trägers des Vorhabens mehr als 50 Benachrich-
tigungen vorzunehmen, können diese Benachrichtigungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden.

4. Die Planfeststellungsbehörde erstattet keine Kosten, die durch 
Einsichtnahme in die Planunterlagen, für die Erhebung von Ein-
wendungen und das Vorbringen von Äußerungen, die Teilnahme 
am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehen.

5. Über die Einwendungen und Äußerungen entscheidet die Plan-
feststellungsbehörde nach Abschluss des Anhörungsverfahrens. 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann 
die Behörde durch öffentliche Bekanntmachung ersetzen, wenn 
außer an den Träger des Vorhabens mehr als 50 Zustellungen vor-
zunehmen sind.

6. Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in-
formiert das Sächsische Oberbergamt über die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten, unter anderem über die Rechte der 
„Betroffenen“, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Die Datenschutzerklärung ist über folgenden Link verfügbar:

 https://www.oba.sachsen.de/download/Formblatt_Daten-
schutz_Informationen_zu_PFV.pdf

V.
Das Sächsische Oberbergamt hat gemäß §§ 52 Absatz 2a und 2 c sowie 
57c BBergG festgestellt, dass für das Änderungsvorhaben eine Ver-
pflichtung	zur	Durchführung	einer	Umweltverträglichkeitsprüfung	
besteht, da das Vorhaben mit einer nicht lediglich unbedeutsamen und 

nicht nur vorübergehenden Herstellung von Gewässern verbunden 
ist. Nach § 1 Ziffer 1b) Doppelbuchst. bb) der Verordnung über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Berg-
bau)	vom	13.	Juli	1990	(BGBl.	I	Seite	1420),	die	zuletzt	durch	Artikel	
2 der Verordnung vom 8. November 2019 (BGBl. I S. 1581) geändert 
wurde, ist für dieses Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
erforderlich.
Die Entscheidung über Zulässigkeit oder Ablehnung des Vorhabens 
ergeht nach dem Planfeststellungsverfahren mit einem Planfeststel-
lungs- bzw. Versagungsbeschluss.
Der Vorhabenträger hat neben dem Erläuterungsbericht die nachfol-
genden entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens vorgelegt:
• eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVP-Bericht), G.U.B. 

Ingenieur AG, 31. August 2023,
•	 eine	 Biotoptypenkartierung	 mit	 Karte	 der	 Biotoptypen,	 G.U.B.	

Ingenieur AG, 30. Oktober 2013 mit Aktualitätserklärung vom 31. 
August 2023,

• einen Endbericht zu avifaunistischen Erfassungen, icarus Umwelt-
planung, 27. Dezember 2012 mit Aktualitätserklärung vom 31. 
August 2023,

•	 einen	Fachbeitrag	Artenschutz,	G.U.B.	Ingenieur	AG,	22.	Juni	2022,
• einen Bericht über die Wiedernutzbarmachung und Ausgleichbar-

keit	des	Eingriffs,	G.U.B.	Ingenieur	AG,	22.	Juni	2022,
•	 einen	Kurzbericht	Probenahmen	und	Analyse	von	Grundwasser,	

Hydro	Geo	Consult	&	Technik	GmbH,	31.	Januar	2022,
•	 eine	Hydrogeologische	Berechnung	–	Hydrogeologischer	Fachbei-

trag, G.U.B. Ingenieur AG, 30. Oktober 2014,
•	 eine	1.	Fortschreibung	der	Hydrogeologischen	Berechnung,	G.U.B.	

Ingenieur AG, 20. September 2016,
•	 eine	2.	Fortschreibung	der	Hydrogeologischen	Berechnung,	G.U.B.	

Ingenieur AG, 2. September 2020,
• einen Fachbeitrag zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Anfor-

derungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), G.U.B. Ingenieur 
AG,	22.	Juni	2022,	

•	 eine	Schallimmissionsprognose,	G.U.B.	Ingenieur	AG,	25.	Juli	2023	
und

• eine Immissionsprognose, IfU GmbH, 17. November 2017. 
Sie sind Bestandteil der ausliegenden Planunterlagen und können 
ebenfalls im oben genannten Auslegungszeitraum bei der Stadt Leip-
zig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig von der 
Öffentlichkeit eingesehen werden.
Weitere relevante Informationen können bei dem für das Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsverfahren und für die Entscheidung über die 
Zulässigkeit des Vorhabens zuständigen Sächsischen Oberbergamt 
eingeholt werden. Zudem können an dieses auch Äußerungen und 
Fragen gerichtet werden. Insofern ist auf die unter Punkt IV.1 dieser 
Bekanntmachung benannte Frist zu verweisen.

VI.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und der 
auszulegende Plan (Rahmenbetriebsplan) ist 
nach § 57a Absatz 1 Satz 5 BBergG i. V. m. 
§ 20 UVPG und nach § 27a VwVfG auch an 
folgender Stelle im Internet einsehbar: 

https://mitdenken.sachsen.de/1037933

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt des zur Einsicht ausgelegten Plans 
(§ 57a Absatz 1 Satz 5 BBergG i. V. m. § 20 Absatz 2 Satz 2 UVPG, § 27 
a Abs. 1 Satz 4 VwVfG).
Darüber hinaus sind die entscheidungserheblichen Unterlagen gemäß 
den Bestimmungen des Sächsischen Umweltinformationsgesetzes 
(SächsUIG) beim Sächsischen Oberbergamt, Kirchgasse 11, 09599 
Freiberg,	auf	Antrag	zugänglich.	■

Stadtplanungsamt 
i. A. des Sächsischen Oberbergamtes

https://www.oba.sachsen.de/download/Formblatt_Datenschutz_Informationen_zu_PFV.pdf
https://www.oba.sachsen.de/download/Formblatt_Datenschutz_Informationen_zu_PFV.pdf
https://mitdenken.sachsen.de/1037933
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Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung 03/2023 am 16.11.2023 
unter Beschluss Nr. 17/2023 folgendes beschlossen: 

Die Verbandsversammlung beschließt die Anlage zu den Ergänzenden 
Bestimmungen des DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer 
Wasserversorgung vom 12. November 2015 mit Änderung vom 30. 
Juni	2016	folgendermaßen	zu	ändern:	

Artikel 1 

Die Einleitung wird wie folgt geändert:

Aufgrund von § 58 und § 60 Abs. 3 des Sächsischen Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) vom 19. August 1993 
(SächsGVBl. S. 815, 1103), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 09. Februar 2022; § 9 der Satzung des DERAWA Zweckverband 
Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung für die öffentliche Wasserver-
sorgung (Wasserversorgungssatzung - WVS) Vom 4. Dezember 2003 
sowie § 1 Abs. 4 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
die	Versorgung	mit	Wasser	(AVBWasserV)	vom	20.	Juni	1980	(BGBl.	
S. 750, 1067), zuletzt geändert durch Artikel 8 der Verordnung vom 11. 
Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010) sowie des BFH Urteils vom 08.10.2008 
hat die Verbandsversammlung am 16. November 2023 folgende Anlage 
zu den Ergänzenden Bestimmungen des DERAWA Zweckverband De-
litzsch-Rackwitzer Wasserversorgung zur AVBWasserV beschlossen:

Artikel 2

1.3. Der Grundpreis wird - gestaffelt nach der beim Kunden eingebauten 
Zählergröße - erhoben.

(Hinweis: Mit dem verbrauchsunabhängigen Grundpreis wird ein Teil 
der Fixkosten des Wasserversorgungsunternehmens zur durchgängigen 
Vorhaltung der Betriebsbereitschaft abgegolten.)

Der	monatliche	Teilbetrag	des	Jahresgrundpreises	beträgt	

Neue Bezeich-
nung nach 
Dauerdurch-
fluss

Nenndurchfluss (Qn) EUR 
netto

EUR 
brutto
(inkl. 7 
% Ust.)

a) Flügelrad-
zähler/ Ultra-
schallzähler 

a) Flügelradzähler/
Ultraschallzähler 

Q3 4 2,5 m3/h (Qmax 5 m3/h) 6,90 7,38

Q3 10 6 m3/h (Qmax 10 m3/h) 13,30 14,23

Q3 16 10 m3/h (Qmax 20 m3/h) 27,60 29,53

b) Woltmann-
zähler/ Ultra-
schallzähler

b) Woltmannzähle/
Ultraschallzähler

Q3 25 15 m3/h (50 mm) 55,00 58,85

Q3 63 40 m3/h (80 mm) 125,00 133,75

Q3 100 60 m3/h (100 mm) 200,00 214,00

Q3 250 150 m3/h (150 mm) 450,00 481,50

(Hinweis:	 Falls	 hiervon	 abweichende	 Zählertypen	 zum	 Einsatz	
kommen, ist eine gesonderte Vereinbarung zur Grundpreishöhe ab-
zuschließen.)

5. Hausanschluss

5.1. Grundpauschale für Leitungslänge bis 15 m und Leitungsquer-
schnitt bis DN 50  
       1 950,00 EUR (netto) 
      2.086,50 EUR (brutto, inkl. 7 % Ust.)

5.2. Pauschale für Mehrlängen über 15 m bis höchstens 50 m

5.2.1.	bei	unversiegelter	Oberfläche	und	einfachen	Bauverhältnissen	
je Meter     37,00 EUR (netto)
      39,59 EUR (brutto, inkl. 7 % Ust.)

5.2.2. in allen übrigen Fällen je Meter  69,00 EUR (netto) 
      73,83 EUR (brutto, inkl. 7 % Ust.)

(Berechnungshinweis: Es sind beide Pauschalsätze nach Pkt. 5.2.1. und 
Pkt. 5.2.2. heranzuziehen, sobald auf mindestens 3 zusammenhängende 
Meter Rohrgraben die jeweiligen Voraussetzungen zutreffen.)

5.3. Für Hausanschlüsse, die nach Art, Länge (über 50 m), Leitungs-
querschnitt und Lage von den üblichen Gegebenheiten wesentlich 
abweichen, sind die Pauschalsätze nach Ziffer 5.1. und 5.2. nicht an-
zuwenden. In diesen Fällen ist der tatsächliche Herstellungsaufwand 
zu berechnen.

5.4. Es kann vereinbart werden, dass der Anschlussnehmer im eigenen 
Grundstück den Rohrgraben auf seine Kosten selbst herstellt und 
nach der Rohrverlegung durch das Wasserversorgungsunternehmen 
diesen	verschließt	sowie	die	Oberfläche	abschließend	wiederherstellt.

Hierfür erhält der Anschlussnehmer einen Nachlass
a) je m Rohrgraben unter Herstellungsbedingungen 
 nach Ziff. 5.2.1.  20,00 EUR (netto)
      21,40 EUR (brutto, inkl. 7 % Ust.)
b) je m Rohrgraben unter Herstellungsbedingungen 
 nach Ziff. 5.2.2.  40,00 EUR (netto)
      42,80 EUR (brutto, inkl. 7 % Ust.)

5.5. Wird mit Zustimmung des Wasserversorgungsunternehmens 
mindestens ein weiteres Versorgungsmedium (Wasser, Gas, Strom 
u. a.) in einem Rohrgraben verlegt, erhält der Anschluss-nehmer pro 
Meter gemeinsam genutztem Rohrgraben einen zusätzlichen Nachlass 
      von 5,00 EUR (netto)
      5,35 EUR (brutto, inkl. 7 % Ust.).

Davon ausgenommen sind Ver- und Entsorgungsleitungen, die zum 
Eigentum des Kunden gehören.

6. Zahlung, Verzug

Die Kosten aus Zahlungsverzug, einer Einstellung der Versorgung 
sowie der Wiederaufnahme der Versorgung werden mit folgenden 
Pauschalen berechnet: 

6.1. für jede erneute schriftliche Zahlungsaufforderung **3,50 EUR 

6.2. für jeden Einsatz einer im Auftrag von DERAWA
 handelnden Person

6.2.1. zum Einzug eines Betrages **30,00 EUR 

6.2.2. zur Einstellung der Versorgung 
 (§ 33 Abs. 2 AVBWasserV) **45,00 EUR

6.2.3. zur Wiederaufnahme der Versorgung (§ 33 Abs. 3 AVBWasserV) 
       45,00 EUR (netto) 
      48,15 EUR (brutto, inkl. 7 % Ust.)

Erfolgt der Einsatz auf Veranlassung des Anschlussnehmers außerhalb 
der üblichen Arbeitszeit, so werden die Kosten nach dem tatsächlichen 
Aufwand berechnet.

7. Sonstige Leistungen

7.1. Inbetriebsetzung der Kundenanlage (§ 13 AVBWasserV) – für 
einmalige Anfahrt

Öffentliche Bekanntmachung des DERAWA Zweckverband  
Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung
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7.1.1. für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage einschließlich des 
Zählereinbaus werden 
 berechnet   45,00 EUR (netto)
      48,15 EUR (brutto, inkl. 7 % Ust.)

7.1.2. für eine vom Kunden zu vertretende Mängelbeseitigung werden 
in Rechnung gestellt, 

 soweit der tatsächliche Aufwand nicht höher liegt 
      45,00 EUR (netto)
      48,15 EUR (brutto, inkl. 7 % Ust.)

7.2. Zeitweilige Absperrung eines Anschlusses (§ 32 Abs. 7 AVBWas-
serV) – für einmalige Anfahrt

7.2.1. Absperrung  45,00 EUR (netto)
      48,15 EUR (brutto, inkl.7 % Ust.)

7.2.2. Wiederinbetriebsetzung 45,00 EUR (netto)
      48,15 EUR (brutto, inkl.7 % Ust.)

7.3. Vorübergehender Wasseranschluss (Bauwasser)
 Herstellen und Entfernen jedes Einzelanschlusses 
 einschließlich Messeinrichtung, 
 - ohne Erdarbeiten - 85,00 EUR (netto)
      90,95 EUR (brutto, inkl.7 % Ust.)

7.4.	Vermietung	von	Standrohr-,	Hydranten-,	Bauwasserzähler
 je angefangener Tag 0,50 EUR (netto)
      0,54 EUR (brutto, inkl. 7 % Ust.)

 mindestens pro Vermietung  5,00 EUR (netto)
      5,35 EUR (brutto, inkl. 7 % Ust.)

Hinweis: Für die Dauer der Vermietung ist eine Kaution beim Wasser-
versorgungsunternehmen zu hinterlegen. Diese beträgt:
	 	 a)	 für	Standrohr-,	Hydrantenzähler	 **	300,00	EUR
  b) für Bauwasserzähler ** 150,00 EUR

7.5. Personalleistungen (je Stunde)

7.5.1. gewerbliche Mitarbeiter 55,00 EUR (netto)
      65,45 EUR (brutto, inkl. 19 % Ust.)

7.5.2. ingenieurtechnische und 
 kaufmännische Mitarbeiter 62,00 EUR (netto)
      73,78 EUR (brutto, inkl. 19 % Ust.)

Artikel 3

9. Inkrafttreten

Die Änderung der Anlage zu den Ergänzenden Bestimmungen zur 
AVBWasserV	ist	ab	01.	Januar	2024	gültig.	■

Delitzsch, 16.11.2023
gez. Dr. W i l d e

Verbandsvorsitzender

Versehentlich kam es bei der Privatrechtlichen Entgeltordnung 
der Stadt Leipzig für das Naturkundemuseum (Beschluss-Nr. VII-
DS-08917 der Ratsversammlung vom 15.11.2023, rechtsverbindlich 
veröffentlicht im Elektronischen Amtsblatt 22/2023 am 25.11.2023 und 
in der Druckausgabe 22/2023 vom 02.12.2023 zu einer fehlerhaften 
Veröffentlichung.

Korrektur I.
NEU § 6 Befreiungen  

(1) Kein Entgelt nach ANHANG 1 wird erhoben für:
1. Begleitpersonen für Schwerbehinderte, die nachweislich zur Mit-

nahme einer Begleitperson berechtigt sind.
2. Ausstellungseröffnungen, Museumsfeste, entgeltfreie Aktionstage

Korrektur Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig  
für das Naturkundemuseum  

(Beschluss-Nr. VII-DS-08917 der Ratsversammlung vom 15.11.2023

3. Für Multiplikatorenschulungen (Lehrer, Referendare, Erzieher, 
Studenten der Erziehungswissenschaft und Pädagogik)

4. Für Begleitpersonen von Teilnehmerinnen an museumspädago-
gischen Angeboten

5. Kooperierende pädagogische Einrichtungen sowie gemeinnützige 
Bildungsorganisationen auf der Grundlage einer entsprechenden 
Kooperationsvereinbarung 

Korrektur II.
Außerdem ist in Anhang 1 unter Punkt 2.1 ein inhaltlicher Fehler: 

Statt „Tarif M: Führung (120 min)“, muss es „Tarif M: Führung (90 
min)“	richtig	heißen.	■



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 23/23 · 09.12.2023

13

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines  
Mehrfamilienhauses, Täubchenweg 5“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstück 1542/1

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Mehr-
familienhauses, Täubchenweg 5“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
Flurstück 1542/1, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-8908	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Datenauszug

Erstellungsdatum 24.11.2023

Weißbach, Nicky

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 21.11.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-008779-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbringung der Werbeanlagen 
am Ort der Leistung, 1. Einzelbuchstabenanlage, 2. Zunftschild,  

3. Türschild, Georg-Schwarz-Straße 174“, Leipzig,  
Gemarkung Leutzsch, Flurstück 42/h

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbringung der Werbean-
lagen am Ort der Leistung, 1. Einzelbuchstabenanlage, 2. Zunftschild, 
3. Türschild, Georg-Schwarz-Straße 174“, Leipzig, Gemarkung 
Leutzsch, Flurstück 42/h, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagenvorbehalte.	

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5239	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Datenauszug

Erstellungsdatum 28.11.2023

Martens, Sabine

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 16.11.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-000666-VV-63.12-SMA einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines  
Vorbescheids für das Vorhaben: Vorbescheid: Neubau eines  

6-geschossigen Mehrfamilienhauses mit Staffelgeschoss und  
22 Stellplätzen, Verlängerung des Bauvorbescheides vom 08.10.2020, 

63-2020-007121-BV-63.20-ESC, Nordstraße 46“, Leipzig,  
Gemarkung Leipzig, Flurstück 2708/17

chen 63-2023-010350-BV-63.20-MER einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

- Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 
Vorhaben: „Vorbescheid: Neubau eines 6-geschossigen Mehrfami-
lienhauses mit Staffelgeschoss und 22 Stellplätzen, Verlängerung des 
Bauvorbescheides vom 08.10.2020, 63-2020-007121-BV-63.20-ESC, 
Nordstraße 46“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2708/17, ist 
erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. der zuständigen Verfahrensmanagerin unter 
der	Telefonnummer:	0341	/	123-5176	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 27.11.2023

Ermann, Maria

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 27.11.2023 unter dem Aktenzei-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung von einer 
Wohnung in ein Planungsbüro, Gustav-Adolf-Straße 28“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstück 2082/c

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung 
von einer Wohnung in ein Planungsbüro, Gustav-Adolf-Straße 
28“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2082/c, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5168	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Datenauszug

Erstellungsdatum 04.12.2023

Haubold, Manuel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 04.12.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-008139-VV-63.20-MHA einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Erweiterung der vorhandenen 
Nutzung des Cafés (36 Sitzplätze im Bestand) mit zusätzlicher  
Nutzung als kulturelle Begegnungsstätte mit gelegentlichen  

Veranstaltungen für max. 60 Personen und Büroräumen“, Jahnallee 61,  
Leipzig Gemarkung Lindenau, Flurstück 1/r

- Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Erweiterung der vorhan-
denen Nutzung des Cafés (36 Sitzplätze im Bestand) mit zusätzlicher 
Nutzung als kulturelle Begegnungsstätte mit gelegentlichen Ver-
anstaltungen	für	max.	60	Personen	und	Büroräumen“,	Jahnallee	61,	
Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 1/r, im Genehmigungsver-
fahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

- Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5128	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:812

Erstellungsdatum 04.12.2023

Reutter, Thomas

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 8 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 04.12.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-010368-VV-63.40-TRE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Teilumnutzung des Kopfbaus 
Nord, der ehemaligen Messehalle 7, zur Clubnutzung  

auf zwei Vollgeschossen, Curiestraße 10“, Leipzig,  
Gemarkung Thonberg, Flurstück 159/76

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Teilumnutzung des 
Kopfbaus Nord, der ehemaligen Messehalle 7, zur Clubnutzung 
auf zwei Vollgeschossen, Curiestraße 10“, Leipzig, Gemarkung 
Thonberg, Flurstück 159/76, im Genehmigungsverfahren nach § 
64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leipzig,	
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager	unter	der	Telefonnummer:	0341	/	123-5192	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:2 000

Datenauszug_Curiestraße 10

Erstellungsdatum 05.12.2023

Apostel, Jens

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 20 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 05.12.2023 unter dem Akten-
zeichen	63-2023-003235-SB-63.22-JAP	einen	Bescheid	mit	folgendem	
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung und Umbau des  
Hinterhauses/Nutzungsänderung von Waschhaus zu Wohnzwecken, 
Döringstraße 13 HH“, Leipzig, Gemarkung Mockau, Flurstück 143/3

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung und Umbau 
des Hinterhauses/Nutzungsänderung von Waschhaus zu Wohn-
zwecken, Döringstraße 13 HH“, Leipzig, Gemarkung Mockau, 
Flurstück 143/3, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leipzig,	
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5169	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 05.12.2023

Siemang, Hung

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 01.12.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-010820-VV-63.31-HSI einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und Sanierung eines 
Mehrfamilienhauses mit Einbau von zwei Dachloggien,  

Magdeburger Straße 17“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 709

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und Sanierung 
eines Mehrfamilienhauses mit Einbau von zwei Dachloggien, 
Magdeburger Straße 17“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 
709, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen.	

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5237	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 05.12.2023

Aulich, Henry

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 05.12.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006773-VV-63.30-HAU einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau der Hofgebäude, 
63-2019-014816-VV-63.20-KKR, hier: 2. Nachtrag zur  

Baugenehmigung vom 10.03.2020, Berliner Straße 12, 14“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1898

gung vom 10.03.2020, Berliner Straße 12, 14“, Leipzig, Gemarkung 
Leipzig, Flurstück 1898, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	eine	Auflage.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-8908	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern) Erstellt für Maßstab 1:750

Datenauszug

Erstellungsdatum 06.12.2023

Weißbach, Nicky

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 8 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 06.12.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-009291-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau der Hofgebäude, 
63-2019-014816-VV-63.20-KKR, hier: 2. Nachtrag zur Baugenehmi-
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